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Erscheinungsweise 
Dental Tribune German Edition 
erscheint 2021 mit 8 Ausgaben, 
es gilt die Preisliste Nr. 12 vom 
1.1.2021.
Es gelten die AGB.
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Verlags- und Urheberrecht 
Dental Tribune German Edition ist
ein eigenständiges redaktio nelles
Publikationsorgan  der  OEMUS 
MEDIA AG. Die Zeitschrift und die
enthaltenen Beiträge und Ab bild -
ungen sind urheberrechtlich ge-
schützt. Jede Verwertung ist ohne
Zustimmung  des  Verlages  un-
zu lässig und strafbar. Das gilt 
besonders  für  Vervielfältigungen,
Übersetzungen,  Mikro  verfi lm ungen
und die Einspeicherung und Be-
arbeitung in elektronischen Sys-
temen. Nachdruck, auch auszugs-
weise, nur mit Genehmigung des 
Verlages. Bei Einsendungen an die 
Redaktion wird das Einverständnis 
zur vollen oder auszugsweisen Ver-
öffentlichung vorausgesetzt, sofern 
nichts anderes vermerkt ist. Mit 
Einsendung des Manuskriptes geht 
das Recht zur Veröffentlichung als 
auch die Rechte zur Übersetzung, 
zur Vergabe von Nachdruckrechten 
in deutscher oder fremder Sprache, 
zur elektronischen Speicherung in 
Datenbanken zur Herstellung von 
Sonderdrucken  und  Fotokopien 
an den Verlag über. Für unverlangt 
eingesandte Bücher und Manu-
skripte kann keine Gewähr über-
nommen werden. Mit anderen als 
den redaktionseigenen Signa oder 
mit Verfassernamen gekennzeich-
nete Beiträge geben die Auffas-
sung der Verfasser wieder, welche 
der Meinung der Redaktion nicht 
zu entsprechen braucht. Der Autor 
des Beitrages trägt die Verantwor-
tung. Gekennzeichnete Sonderteile 
und Anzeigen befi nden sich außer-
halb der Verantwortung der Re-
daktion. Für Verbands-, Unterneh-
mens- und Marktinformationen 
kann keine Gewähr übernommen 
werden. Eine Haftung für Folgen 
aus unrichtigen oder fehlerhaften 
Darstellungen wird in jedem Falle 
ausgeschlossen. Gerichtsstand ist 
Leipzig.

Editorische Notiz 
(Schreib weise männlich/
weiblich/divers)

Wir bitten um Verständnis, dass 
– aus Gründen der Lesbarkeit – 
auf eine durchgängige Nennung 
der männlichen und weiblichen 
Bezeichnungen verzichtet wurde. 
Selbstverständlich beziehen sich 
alle Texte in gleicher Weise auf 
Männer und Frauen.

Weltkrebstag
In  Deutschland  erkranken  jährlich 
mehr als 13.000 Menschen an Krebs 
der Mundhöhle und des Rachens, be-
ziffert die BZÄK anlässlich des Welt-
krebstages am 4. Februar.

Umsatzrückgang
Die Corona-Krise ist in deutschen 
Zahnarztpraxen deutlich spürbar. Der 
Umsatzrückgang betrug im 2. Halbjahr 
2020 gegenüber 2019 mehr als ein 
Drittel, im April sogar 47 Prozent.

Corona-Impfverordnung
Zahnärzte und ihre Teams sind aktuell 
in die zweite Prioritätengruppe der 
Impfverordnung eingeordnet worden, 
somit gleichauf mit niedergelassenen 
Ärzten.

COVID-19
Zahnarztpraxen können anonymisiert 
melden, wenn sie von COVID-19 betrof-
fen waren. Zum Meldezugang gelangen 
Praxen über ihre jeweilige (Landes-)
Zahnärztekammer.

Auf den Punkt …

Zahlen des Monats

21 bis 231 

3.630.000

9 bis 50

Die Höhe der Gesundheitsausgaben hängt vom Ein-
kommen ab: Je nach Einkommen lagen die Ausgaben 
2019 durchschnittlich zwischen 21 und 231 Euro pro 
Monat.

2018 hatten rund 3,63 Millionen Beschäftigte im 
Gesundheitswesen in Deutschland direkten Patienten-
kontakt.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Für medizinische Verbrauchsgüter investierten Haus-
halte in Deutschland je nach Einkommen 2019 durch-
schnittlich zwischen 9 Euro und 50 Euro.

BERLIN – Gerade in der derzeitigen Corona-Pande-
mie zeigt sich, wie wichtig eine hohe Qualität in der 
Gesundheitsversorgung ist. In der Zahnmedizin sind 
Qualitätsinitiativen zum Wohle der Patienten fest eta-
bliert, ob in der Gestaltung des Qualitätsmanage-
ments in der Praxis, im fachlichen Austausch in den 
Qualitätszirkeln, in der zahnärztlichen Patientenbera-
tung oder bei der Übernahme gesellschaftlicher Ver-
antwortung.

Einen Überblick über die zahlreichen Initiativen 
der  Zahnärzteschaft  gibt  der  aktuelle  Qualitäts -
report III der Bundeszahnärztekammer, welcher auf 
der Webseite der Bundeszahnärztekammer unter 
www.bzaek.de bereitsteht. 

Quelle: Bundeszahnärztekammer

Qualitätsreport III 
der BZÄK 
erschienen
Überblick über die 
Initiativen der Zahnärzteschaft.

DÜSSELDORF – Die Zahnärztekammer Nord-
rhein hat mit Wirkung zum 1. Januar 2021 ihre 
Geschäftsführung neu aufgestellt. Anna Palm 
und Alexander Companie leiten von diesem 
Zeitpunkt an die Geschäfte der Kammer.

Alexander Companie studierte Betriebs-
wirtschaft für den Bereich New Public Ma-
nagement. Nach einer Tätigkeit für die Deut-
sche Rentenversicherung arbeitete er in den 
vergangenen Jahren für die Kassenzahnärztli-
che Bundesvereinigung in Köln. Dort war er 
zunächst stellvertretender Abteilungsleiter für 
die Bereiche Finanzen und Innere Verwaltung, 
später Abteilungsleiter für den Bereich Innere 
Revision. Bei der Zahnärztekammer Nordrhein 
übernimmt er nun die Abteilungen und Berei-
che Finanzen und Innere Verwaltung.

Anna Palm ist bereits seit 2016 für die 
Zahnärztekammer tätig, zunächst als Abtei-

lungsleiterin politische Kommunikation, seit 
September 2019 als Mitglied der Geschäfts-
führung. Zukünftig verantwortet sie die Abtei-
lungen und Bereiche der Berufsausübung und 
Kommunikation. Frau Palm studierte Sozial-
wissenschaften in Berlin und war vor ihrem 
Engagement in der Zahnärztekammer in der 
Politik- und Kommunikationsberatung für Un-
ternehmen und Verbände der Medizintechnik 
und Pharmaindustrie tätig.

Herr Dr. Pilgrim hat mit Wirkung zum 
31. Dezember 2020 nach rund elf Jahren 
die Geschäftsführung der Zahnärztekammer 
Nordrhein verlassen, steht aber dem Haus wei-
terhin mit Rat und Tat zur Seite. 

Quelle:
Zahnärztekammer Nordrhein

Neue Geschäftsführer 
in der Zahnärzte-
kammer Nordrhein
Alexander Companie und Anna Palm 
leiten seit dem 1. Januar 2021 die Geschäfte.

BERLIN – Das Zahnärztliche System bot 2019 
mehr als einer halben Million Menschen in 
Deutschland Arbeit. Dies entspricht 1,1 Prozent 
aller  Erwerbstätigen  in  Deutschland  bzw. 
10,9  Prozent der Beschäftigtenzahl in der Ge-
sundheitswirtschaft insgesamt. Dies geht aus 
aktuellen Daten des Zahnärztlichen Satelliten-
kontos  (ZSK)  der  Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) hervor.

Davon arbeiteten alleine 387.000 Personen 
(75 Prozent) in den Praxen – für die zahnmedi-
zinische Versorgung am Patienten. Im letzten 
Jahrzehnt stieg die Anzahl der Beschäftigten im 
Zahnärztlichen System um rund 7,5 Prozent 
(+0,8 Prozent p. a.). Wachstumstreiber waren 
hauptsächlich die Zahnarztpraxen.

Erste Auswertungen für Januar bis Juni 
2020 zeigen allerdings, dass sich die gegen-
wärtige Krise in beträchtlichem Maße auch auf 
die Zahnarztpraxen niederschlägt.

Die Ergebnisse des ZSK und weitere Zahlen 
zu  zahnärztlichem  Berufsstand,  zur  Mund-
gesundheit und zum Gesundheitsverhalten der 
Bevölkerung fi nden sich in der aktuell erschie-
nenen Ausgabe des Statistischen Jahrbuchs 
der BZÄK. 

Dieses kann für 10 Euro zzgl. Versand über 
die BZÄK bestellt werden: www.bzaek.de/
ueber-uns/daten-und-zahlen/statistisches-
jahrbuch-bestellung.html. 

Quelle: Bundeszahnärztekammer

Mehr als eine halbe Million Jobs
Zahlen zur Zahnmedizin im neuen Statistischen Jahrbuch der BZÄK.

Mit 
Inkraft-
treten des 
Partner-
schafts-
abkommens 
zwischen 
der Euro-
päischen 
Union und 
dem 
Vereinigten 
Königreich 
ab dem 
1. Januar 
2021 wurde 
die auto-
matische 
Anerken-
nung von 
Berufs-
abschlüs-
sen, damit 
auch von 
zahn-
medizini-
schen Ab-
schlüssen, 
aufgehoben.

Quelle: BZÄK - Klartext
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